
Markt Haag i. OB 

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 

SITZUNG DES MARKTGEMEINDERATES 
 

 

Sitzungsdatum: Dienstag, 13.07.2021 

Beginn:  Uhr 

Ende  Uhr 

Ort: Bürgersaal in Haag i. OB 
 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erste Bürgermeisterin 

Schätz, Elisabeth    

Mitglieder des Marktgemeinderates 

Barlag, Egon    

Bauer, Peter    

Breitreiner, Klaus    

Eberharter, Thomas    

Grabmeyer, Bernhard, Dr.    

Haas, Florian, Dr.   anwesend ab Beschl.-Nr. 194 

Hederer, Josef   anwesend ab Beschl.-Nr. 195 

Heimann, Rosmarie   anwesend ab Beschl.-Nr. 195 

Högenauer, Stefan    

Lipp, Karin    

Maier, Siegfried    

Sax, Andreas    

Sax, Christine    

Schneider, Bernd    

Zeilinger, Herbert   abwesend ab Beschl.-Nr. 199 

Schriftführer 

Mörwald, Manfred    

 

Abwesende und entschuldigte Personen: 

Mitglieder des Marktgemeinderates 

Ferschmann, Florian   entschuldigt 

Jäger, Hermann   entschuldigt 

Moser, Christa   entschuldigt 

Rehbein, Eva   entschuldigt 

Urban, Hans   entschuldigt 
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TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 

 

191. BGA Wasserwerk; 

Jahresabschluss 2019 

Vorlage: FV/198/2021 
  

192. BGA Freibad mit Gaststätte; 

Jahresabschluss 2019 

Vorlage: FV/197/2021 
  

193. Hospital- und Leprosenhausstiftung;  

Vorlage der Jahresrechnung 2020 

Vorlage: HLS/015/2021 
  

194. Ortsrecht; 

Bestattungs- und Friedhofssatzung - Neuerlass 

Vorlage: GL/332/2021 
  

195. Ortsrecht; 

Friedhofsgebührensatzung - Neuerlass 

Vorlage: GL/333/2021 
  

196. Ortsrecht; 

Verordnung über die  Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 

der Gehbahnen im Winter - Neuerlass 

Vorlage: GL/316/2021 
  

197. Gemeinderat; 

Gremiensitzungen per Ton-Bild-Übertragung - Hybridsitzungen 

Vorlage: GL/328/2021 
  

 



Öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates vom 13.07.2021  Seite 3 von 6 
 

Erste Bürgermeisterin Elisabeth Schätz eröffnet um  Uhr die öffentliche Sitzung des 

Marktgemeinderates, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Be-

schlussfähigkeit des Marktgemeinderates fest. 

 

Vor Eintritt in die Tagesordnung ermöglicht Frau Bürgermeisterin Schätz den Bürgern Anfragen zu 

stellen. 

 

Es wurden keine Bürgeranfragen gestellt. 

 

 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 

 
191 BGA Wasserwerk; 

Jahresabschluss 2019 
 

 

Dem Marktgemeinderat liegt der steuerliche Jahresabschluss 2019 des BGA Wasserwerk Haag i. OB 

vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt, den Jahresabschluss 2019 der Wasserversorgung wie folgt fest-

zustellen: 

 Bilanzsumme:    3.273.412,64 € 

 Jahresverlust:      -39.698,09 € 

 

Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen. Künftige Gewinne der Betriebe gewerblicher 

Art (BgA) gemeindliche Wasserversorgung und PV-Anlagen werden bis auf weiteres stets der Rück-

lage zugeführt. Die Jahresbilanz 2019 liegt in der Anlage bei und wird zum Bestandteil des Be-

schlusses erklärt. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 
192 BGA Freibad mit Gaststätte; 

Jahresabschluss 2019 
 

 

Dem Marktgemeinderat liegt der steuerliche Jahresabschluss 2019 des BGA Freibad Haag i. OB mit 

Gaststätte vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt, den Jahresabschluss 2019 des Freibad Haag i. OB mit Gaststätte 

wie folgt festzustellen: 

 Bilanzsumme: 823.199,23 € 

 Jahresverlust: -101.941,70 € 

 

Der Jahresverlust ist auf neue Rechnung vorzutragen. Die Jahresbilanz 2019 liegt in der Anlage bei 

und wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt. 
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Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   

 
193 Hospital- und Leprosenhausstiftung;  

Vorlage der Jahresrechnung 2020 
 

 

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 der Hospital- und Leprosenhausstiftung Haag i. OB 

schließt mit folgendem Ergebnis: 

 

 

 Verwaltungs- 

haushalt 

-Euro- 

Vermögens- 

haushalt 

-Euro- 

Gesamt- 

haushalt 

-Euro- 

    

Soll-Einnahmen 260.909,64 107.700,15 368.609,79 

+ neue HH-Einnahmereste 0 0 0 

./. Abg. alter HH-Einnahmereste 0 0 0 

./. Abg. alter Kasseneinnahmereste 2.199,30 0 2.199,30 

    

Summe bereinigter Soll-Einnahmen 258.710,34 107.700,15 366.410,49 

    

    

Soll-Ausgaben *258.797,34 **107.700,15 366.497,49 

+ neue HH-Ausgabereste 0 0 0 

./. Abg. alter HH-Ausgabereste 0 0 0 

./. Abg. alter Kassenausgabereste 87,00 0 87,00 

    

Summe bereinigter Soll-Ausgaben 258.710,34 107.700,15 366.410,49 

    

    

*Darin enthaltene Zuführung zum Vermögenshh  107.697,44 € 

**Darin enthaltene netto Rücklagenzuführung 95.960,58 € 

  

 

 

Beschluss: 

 

Vorstehende Daten der Jahresrechnung 2020 werden gem. Art. 102 Abs. 2 HS 2 GO dem Marktge-

meinderat vorgelegt. 

Der Marktgemeinderat nimmt davon Kenntnis. 

 

Zur Kenntnis genommen Ja 13  Nein 0  Anwesend 13   
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194 Ortsrecht; 
Bestattungs- und Friedhofssatzung - Neuerlass 

 

 

Dem Marktgemeinderat liegt der beigefügte Entwurf einer Bestattungs- und Friedhofssatzung vor. 

In diesem wurde der Benutzungszwang für die hoheitlichen Vorrichtungen angeordnet. Darüber 

hinaus wurden einzelne Ergänzungen vorgenommen.  

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt den Entwurf der Bestattungs- und Friedhofssatzung als Satzung. 

Der Entwurf wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und liegt diesem bei.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 13  Nein 1  Anwesend 14   

 
195 Ortsrecht; 

Friedhofsgebührensatzung - Neuerlass 
 

 

Mit der Satzung vom 11.03.2021 wurden die Gebührensätze der Friedhofsgebührensatzung ent-

sprechend der aktuellen Gebührenkalkulation angepasst. 

Hierbei wurde jedoch die Aufnahme der folgenden Gebührentatbestände versehentlich nicht voll-

zogen. Hierbei handelt es sich um keine Gebührenerhöhung sondern um eine Vervollständigung 

der Satzungsbestandteile und Formulierungen. 

 

Satzungsanpassung: 

 

- § 1 ....zzgl. etwaig gesetzlich geschuldeter Mehrwertsteuer. 

- § 5 h) Gruft     292 Euro 

- § 6 g) Platte für Urnennische   85 Euro 

- § 6 h) Kerzenhalter für Urnenwand  95 Euro 

-  

 

Dem Marktgemeinderat liegt der Entwurf der Friedhofsgebührensatzung vor. 

 

Beschluss: 

 

Der Marktgemeinderat beschließt den Entwurf der Friedhofsgebührensatzung als Satzung. 

Der Entwurf wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und liegt diesem bei. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 14  Nein 2  Anwesend 16   

 
196 Ortsrecht; 

Verordnung über die  Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter - Neuerlass 

 

 

Aufgrund einer durch ein Urteil des BayVGH bedingten Gesetzesänderung wäre die gemeindliche 

Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und Sicherung der Geh-

bahnen im Winter neu zu erlassen.  
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Dem Marktgemeinderat liegt der Entwurf der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 

öffentlichen Straßen und Sicherung der Gehbahnen im Winter vor. Dieser Entwurf soll die beste-

hende Verordnung aus dem Jahr 2011 ersetzen.  

 

 

Beschluss: 

 

Auf den Antrag von Herrn Maier beschließt der Marktgemeinderat, die Regelung in § 10 Abs. 1 Satz 

1 des Verordnungsentwurfs mit dem Verzicht auf Tausalz entfallen zu lassen. 

 

Abstimmungsergebnis: Ja 15  Nein 1  Anwesend 16 

 

 

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Beschlusses, beschließt der Marktgemeinderat den vor-

liegenden Entwurf einer Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 

und Sicherung der Gehbahnen im Winter als Verordnung. 

 

Der Entwurf wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und liegt diesem bei.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 16  Nein 0  Anwesend 16 

 

 
197 Gemeinderat; 

Gremiensitzungen per Ton-Bild-Übertragung - Hybridsitzungen 
 

 

Mit Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 09.03.2021 wurde rückwirkend zum 01.01. 

bzw. 12.02.2021 ein Art. 47 a in die Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) eingefügt.  

Durch diesen Art. 47 a GO wird es den Gemeinden ermöglicht, hybride Sitzungen zuzulassen. Damit 

ist gemeint, dass Sitzungen kommunaler Gremien (Gemeinderat, Ausschüsse) grundsätzlich weiter-

hin als Präsenzsitzungen vorzubereiten und durchzuführen sind und mindestens die Vorsitzende im 

Sitzungsraum anwesend sein muss. Die weiteren Gremienmitglieder können bei Durchführung sol-

cher hybriden Sitzungen im Rahmen der zu erlassenden Gestaltungsvoraussetzungen an den Sit-

zungen mittels Ton-Bild-Übertragung teilnehmen.  

 

Geschäftsordnungsbeschluss: 

 

Auf Antrag von Herrn Maier beschließt der Marktgemeinderat, den TOP zu vertagen. Die Verwal-

tung wird beauftragt, Kosten für die Vorhaltung der technischen Voraussetzungen zu ermitteln und 

vorzulegen.  

 

Abstimmungsergebnis: Ja 16  Nein 0  Anwesend 16 

 

Elisabeth Schätz  Manfred Mörwald 

Erste Bürgermeisterin  Schriftführung 
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